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Kapitel 1: Das Jugendamt als Sozialleistungs- und
Polizeibehörde

Das Kinder- und Jugendhilferecht enthält mit den §§ 11 bis 41 SGB VIII Regelungen, wel-
che die Erbringung von Sozialleistungen i.S.d. § 11 SGB I vorsehen. Mit dieser Leistungser-
bringung nimmt das Jugendamt klassische Aufgaben einer Sozialleistungsbehörde wahr.
Ziel der Jugendhilfe ist es insbesondere, Hilfe für die Familie zu leisten, damit diese ihren
Erziehungsauftrag wahrnehmen kann. Dabei wird in erster Linie Hilfe über eine Unterstüt-
zung der Eltern geleistet, um die Kinder zu stärken. Der Gesetzgeber umschreibt dies wie
folgt:

„Im Hinblick auf die grundgesetzlich den Eltern obliegende Erziehungsverantwortung ist es
das oberste Ziel öffentlicher Jugendhilfe, Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben zu unterstüt-
zen und damit indirekt die Erziehungssituation von Kindern und Jugendlichen zu verbes-
sern.“1

Die Tätigkeit des Jugendamtes beschränkt sich jedoch nicht auf diese Aufgabenwahrneh-
mung. Nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG wacht die staatliche Gemeinschaft über die Wahrneh-
mung des Rechts der Eltern auf Erziehung und Pflege des Kindes2. Allerdings setzt die Er-
bringung der Leistungen nach dem SGB VIII grundsätzlich Freiwilligkeit und Kooperations-
bereitschaft der Eltern voraus.

Das staatliche Wächteramt nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG begründet keine staatliche Erzie-
hungsbefugnis. Es ist nicht auf eine bestmögliche Hilfe für das Kind und seine Familie aus-
gerichtet. Vielmehr dient das staatliche Wächteramt ausschließlich der Abwehr einer Ge-
fährdungslage für das Kind. Vorrangig ist zudem auch bei Vorliegen einer Kindeswohlge-
fährdung zu prüfen, ob die Gefahr mit der Gewährung von Hilfen abgewendet werden
kann. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts muss der Staat,

„bevor er Kinder von ihren Eltern trennt, nach Möglichkeit versuchen, durch helfende, unter-
stützende, auf Herstellung oder Wiederherstellung eines verantwortungsgerechten Verhal-
tens der leiblichen Eltern gerichtete Maßnahmen sein Ziel zu erreichen“.3

Bei Erreichen einer bestimmten Gefahrenschwelle begründet das staatliche Wächteramt
allerdings eine unbedingte Pflicht zur Abwehr einer Kindeswohlgefährdung. Kinder haben
nach Art. 2 Abs. 1 GG sowie nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG i.V.m. Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG ei-
nen Anspruch auf den Schutz des Staates, wenn ihre Eltern ihnen nicht den Schutz und
die Hilfe bieten, die sie benötigen, um gesund aufzuwachsen und sich zu einer eigenver-
antwortlichen Persönlichkeit zu entwickeln.4 Dieses staatliche Wächteramt verpflichtet
verschiedene Akteure.

1 Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Kinder- und Jugendhilferechts, BT-Drs. 11/5948, S. 1.
2 Abweichend vom Kindsbegriff des § 7 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII wird im Folgenden der Kindsbegriffs des Grundge-

setzes verwendet, sofern ausschließlich vom Kind (und nicht auch Jugendlichen) die Rede ist. In Bezug genom-
men werden dann Menschen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

3 BVerfG, B. v. 24.3.2014, 1 BvR 160/14, juris Rn. 38.; BVerfG, B. v. 17.3.2014, juris Rn. 30.
4 BVerfG, B. v. 3.2.2017, 1 BvR 2569/16, juris Rn. 39.
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• Insbesondere besteht eine Verpflichtung des Jugendamtes und des Familiengerichts
zur Wahrnehmung des Schutzauftrags.5

• Ferner kommt den Trägern der freien Jugendhilfe eine wichtige Funktion bei der Wahr-
nehmung des Schutzauftrags zu.

• Aber auch die Polizei, Staatsanwaltschaften und Strafgerichte, die Schule, das Gesund-
heitswesen und weitere Akteure sind dem Kinderschutz verpflichtet.

Dabei sind die Akteure mit der Aufgabe Kinderschutz allerdings mit unterschiedlichen Auf-
gabenstellungen und aus verschiedenen Blickwinkeln befasst. So handeln insbesondere
Polizei, Staatsanwaltschaften und Strafgerichte auch zu repressiven Zwecken. Das Han-
deln der Jugendhilfe ist hingegen ausschließlich präventiven Zwecken verpflichtet. Nur
wenn in der Zukunft eine (erneute) Kindeswohlgefährdung droht, ist ein Handeln zulässig
und verpflichtend vorgegeben.

Diese unterschiedliche Aufgabenstellung kann bzw. muss auch zu einer differierenden He-
rangehensweise bei der Wahrnehmung des Schutzauftrags führen.6 Die Darstellung in die-
sem Handbuch beschäftigt sich ausschließlich mit den Aufgaben und dem Blickwinkel,
welche der öffentlichen und freien Jugendhilfe bei Wahrnehmung des Schutzauftrags zu-
kommen.

Zentrale Rolle kommt dabei der Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII und den
hierauf basierenden Handlungspflichten zu. Eingriffsrechtlich muss das Jugendamt zur
Abwehr einer Kindeswohlgefährdung mit dem Mittel der Inobhutnahme gem. § 42
SGB VIII handeln.

Ferner kommt dem Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Akteuren, wel-
che dem Kinderschutz verpflichtet sind, besondere Bedeutung zu. Daher kann Kinder-
schutz nicht losgelöst von Datenschutz betrachtet werden.

Dem Jugendamt – und in abgestufter Weise auch den Trägern der freien Jugendhilfe –
kommt als „Teil der staatlichen Gemeinschaft“ bei Ausübung des Wächteramtes nach
Art. 6 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII die zentrale Rolle bei Wahrnehmung des Schutzauftrags zu.
Dies wird mittels § 1 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII, § 8a SGB VIII und § 1 KKG verdeutlicht.7

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe verfügen insbesondere über spezifische sozialpä-
dagogische Expertise, um Gefährdungseinschätzungen vornehmen zu können. Auch in
datenschutzrechtlicher Hinsicht ist das Jugendamt die öffentliche Stelle, bei welcher die
relevanten Informationen zusammenfließen können. Sehr treffend wird in Nordrhein-
Westfalen seit 1. Mai 2022 mit § 4 Abs. 1 S. 1 Landeskinderschutzgesetz NRW erstmals
das Jugendamt als „die zentrale Stelle für die Aufgabenwahrnehmung bei Kindeswohl-
gefährdungen“ benannt.8

5 S. hierzu Badura in Maunz/Dürig, GG-Kommentar, Art. 6 GG Rn. 139 und 140.
6 S. hierzu Abschlussbericht der Kommission Kinderschutz, Baden-Württemberg, 2020, Kurzfassung, S. 9
7 Hierzu auch Abschlussbericht der Kommission Kinderschutz Baden-Württemberg, 2020, Band I, S. 47.
8 Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Schutzes von Kindern

und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen (Landeskinderschutzgesetz NRW), GV NRW v. 26.4.2022, S. 503.
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Bei Bestehen einer Gefährdungssituation für das Kind muss das Jugendamt auch von
Amts wegen prüfen, ob es mit den Mitteln des Eingriffsrechts tätig werden muss. Das Ju-
gendamt nimmt dann Aufgaben des besonderen Polizeirechts wahr, da die Materie der Ge-
fahrenabwehr betroffen ist. Mit der Aufgabenwahrnehmung verbunden sind in der Regel
Eingriffe in das Elternrecht aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG. Als Ultima Ratio hat das Jugend-
amt – auch gegen den Willen von Kind und Eltern – das betroffene Kind von den Eltern
mittels einer Inobhutnahme zu trennen und infolge einer familiengerichtlichen Entschei-
dung nach § 1666 Abs. 3 Nr. 6 BGB eine stationäre Unterbringung des Kindes in die Wege
zu leiten.

Das Jugendamt wird regelmäßig ausschließlich als eine sozialpädagogische Fachbe-
hörde wahrgenommen. Diese Betrachtung wird nach hiesiger Auffassung der Aufgabe des
Jugendamtes nicht gerecht. Es ist zu betonen, dass das Handeln des Jugendamtes bei
Ausübung des staatlichen Wächteramtes, welches mit erheblichen Grundrechtseingriffen
verbunden sein kann, in erster Linie einem rechtlichen Maßstab unterliegt. Zentrale Vo-
raussetzung des Schutzauftrags ist der Gefahrenbegriff. § 8a Abs. 1 Satz 3 SGB VIII sowie
§ 8a Abs. 2 Satz 1 HS 1 SGB VIII machen die Reaktion auf eine festgestellte Kindeswohlge-
fährdung von den unbestimmten Rechtsbegriffen der Geeignetheit und Notwendigkeit
bzw. Erforderlichkeit abhängig.

Hinweis:

Eine Inobhutnahme ist insbesondere nur dann zulässig, wenn eine dringende Gefahr
für das Kindeswohl i.S.d. § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII vorliegt.

Um den Schutzauftrag sachgerecht wahrnehmen zu können, bedarf es neben hoher sozi-
alpädagogischer Expertise auch vertiefter juristischer Sachkunde. Auch muss die fachli-
che Einschätzung hinsichtlich des Vorliegens einer Kindeswohlgefährdung auf eine Art
und Weise erfolgen, welche eine rechtliche Beurteilung in einem familiengerichtlichen Ver-
fahren nach § 1666 BGB ermöglicht.9 Dies kann nur gelingen, wenn die Fachkräfte des Ju-
gendamtes die rechtlichen Tatbestandsvoraussetzungen des § 1666 BGB kennen.

Auch muss ein fachlicher Vortrag zu dem auf Rechtsfolgenseite das Auswahlermessen
begrenzenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erfolgen. Aus fachlicher Sicht ist darzu-
legen, weshalb die vom Jugendamt intendierte Maßnahme geeignet, erforderlich und an-
gemessen ist. Schließlich ist ein juristisches Verständnis seitens des Jugendamtes wich-
tig, um Entscheidungen des Familiengerichts im Verfahren nach § 1666 BGB besser vor-
hersehen und nachvollziehen zu können. Die Anrufung des Familiengerichts nach § 8a
Abs. 2 Satz 1 HS 1 SGB VIII ist eben auch davon abhängig, ob eine solche Anrufung Er-
folgsaussichten im Sinne der Ergreifung von durch das Jugendamt intendierten Maßnah-
men durch das Familiengericht hat.

Nach hiesiger Auffassung setzt eine bestmögliche Aufgabenwahrnehmung im Kinder-
schutz die Tätigkeit von multiprofessionellen Teams voraus. Die Gefährdungseinschät-
zung muss letztendlich auf einer sozialpädagogischen Diagnostik basieren. Um die für

9 S. hierzu auch Abschlussbericht der Kommission Kinderschutz Baden-Württemberg, 2020, Band I, S. 153.
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den Kinderschutz elementaren Rechtsbegriffe definieren und im Einzelfall subsumieren zu
können, muss aber auch juristische Expertise in Kinderschutzverfahren einfließen.10 Nur
so kann nach hiesiger Auffassung die sozialpädagogische Diagnostik bestmöglich erfol-
gen. Wenn man der Prämisse

„rechtliche Regelungen sind verbindliche Leitorientierungen sozialpädagogischen Handelns“11

tatsächlich in der täglichen Arbeit des Kinderschutzes genügen möchte, bedarf es vor,
während und nach einer sozialpädagogischen Bewertung einer juristischen Klärung.

Daher hat auch die Kommission Kinderschutz Baden-Württemberg die Stadt- und Land-
kreise um Prüfung „der Ausgestaltung eines einfachen Zugangs der Jugendämter zu juris-
tischer Expertise in Kinderschutzverfahren“ gebeten.12

Entsprechend diesem Standpunkt erfolgt die Darstellung im vorliegenden Handbuch mul-
tiperspektivisch. Zunächst erfolgt eine rechtliche Darstellung der rechtlichen Vorgaben
zum Kinderschutz im SGB VIII und KKG. Sodann wird eine fachliche Betrachtung aus
Sicht der Sozialarbeit und Psychologie vorgenommen.

10 S. hierzu auch Abschlussbericht der Kommission Kinderschutz Baden-Württemberg, 2020, Band I, S. 150.
11 Trenczek/Düring/Neumann-Witt, Inobhutnahme, S. 81.
12 Abschlussbericht der Kommission Kinderschutz Baden-Württemberg, 2020, Kurzfassung, S. 17.
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A. Die Gefahrenbegriffe des Polizeirechts

Kapitel 2: Das zentrale Element des Schutz-
auftrags – die Kindeswohlgefährdung

A. Die Gefahrenbegriffe des Polizeirechts
Die Trennlinie zwischen der Leistungserbringung durch das Jugendamt als klassische So-
zialleistungsbehörde und der Verpflichtung zur Wahrnehmung des Schutzauftrags und als
Ultima Ratio zum Eingreifen des Jugendamts als Polizeibehörde markiert der unbe-
stimmte Rechtsbegriff der Kindeswohlgefährdung. Das Vorliegen einer Gefahr ist sowohl
für die Inobhutnahme nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII als auch für die familienge-
richtliche Entscheidung nach § 1666 BGB elementare Voraussetzung. Die Wahrnehmung
des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII ist an das Vorliegen gewichtiger Anhaltspunkte für
eine Gefährdung des Kindeswohls gekoppelt.

Dabei zielt das Handeln ausschließlich auf einen präventiven Schutz des Kindes vor in Zu-
kunft drohenden Gefahren für das Kindeswohl. Es muss festgestellt werden, ob ohne Han-
deln ein Schaden für das Kindeswohl eintreten könnte. Das Handeln im Bereich des prä-
ventiven Kinderschutzes ist daher als „in höchstem Maße prognostisch“ zu beurteilen.13

Es ist mit Schwierigkeiten besonderer Art verbunden.

Gemein ist den in §§ 8 a SGB VIII, 42 SGB VIII und § 1666 BGB enthaltenen Vorschriften
zum Kinderschutz damit, dass sie der Abwehr von Gefährdungen für das Kindeswohl die-
nen. Tatbestandlich setzen die Normen das Vorliegen einer Gefahr (§ 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
SGB VIII und § 1666 BGB) oder gewichtiger Anhaltspunkte für eine Gefahr (§ 8a SGB VIII)
voraus: „Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen“ (s. § 8a Abs. 1 Satz 1
SGB VIII); „dringende Gefahr“ (s. § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII); „wird das körperliche,
geistige oder seelische Wohl des Kindes (…) gefährdet“ (s. § 1666 Abs. 1 BGB).

Mangels gesetzlicher Legaldefinition oder gesetzlicher Regelbeispiele zum Gefahrenbe-
griff im SGB VIII und BGB ist der Gefahrenbegriff durch Auslegung zu ermitteln. Was unter
einer Kindeswohlgefährdung i.S.d. § 8a SGB VIII und § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII zu
verstehen ist, ist allerdings in Rechtsprechung und Literatur noch nicht hinreichend ge-
klärt.14

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Dialogprozesses zur SGB-VIII-Reform
durch das KJSG in den Jahren 2019 und 2020 wurde von den befragten Fachkräften insbe-
sondere die Bedeutung einer Legaldefinition von „Kindeswohl“ und „Kindeswohlgefähr-
dung“ für einen gelingenden Kinderschutz hervorgehoben. Es wurde der Bedarf nach
einer Definition durch den Gesetzgeber festgestellt, um auch für die Fachpraxis ohne juris-
tische Vorbildung Handlungssicherheit zu schaffen. Zwar leistet die bestehende Recht-
sprechung eine definitorische Schärfung der Begriffe, diese wird bisher im sozialpädagogi-
schen Fachdiskurs jedoch nur unzureichend rezipiert und genutzt. Deutliche Hinweise
darauf, dass eine verbindliche Definition der Begriffe „Kindeswohl“ und „Kindeswohlgefähr-

13 Abschlussbericht der Kommission Kinderschutz Baden-Württemberg, 2020, Band I, S. 31.
14 Ausführlich hierzu Kepert in Kunkel/Kepert/Pattar, LPK-SGB VIII, § 42 Rn. 25.
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dung“ die Fachkräfte entlasten kann, zeigen die Befunde der Jugendamtsbefragung auf.
Hier lässt sich eine direkte Verbindung zwischen dem Vorhandensein einer organisations-
internen Operationalisierung der Kriterien aus der Rechtsprechung in Form von Definitio-
nen und Leitbildern und dem Wohlbefinden der Fachkräfte feststellen.

Ähnliche Zusammenhänge lassen sich auch in Bezug auf die Zufriedenheit der Befragten
mit den rechtlichen Grundlagen für ihre Arbeit im Kinderschutz feststellen. Die Zufrieden-
heit ist hier am größten, wenn festgelegt ist, dass multiprofessionelle Teams zur Gefähr-
dungseinschätzung eingesetzt werden, die Begriffe „Kindeswohl“ und „Kindeswohlgefähr-
dung“ organisationsintern definiert sind und es standardisierte Kinderschutzprozesse gibt,
es definierte fachliche Standards für Inobhutnahmen gibt und eine standardisierte Diag-
nostik für bestimmte Ausgangslagen genutzt wird.15

Daher wäre die Schaffung einer gesetzlichen Legaldefinition des Gefahrenbegriffs im
SGB VIII durch den Gesetzgeber sehr zu begrüßen.16

Zunächst ist die sogenannte abstrakte Gefahr von einer konkreten Gefahr abzugrenzen.
Eine abstrakte Gefahr liegt vor, wenn eine generell-abstrakte Betrachtung für bestimmte
Arten von Verhaltensweisen oder Zuständen zu dem Ergebnis führt, dass mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit ein Schaden im Einzelfall eintreten wird. Auf den Nachweis der Ge-
fahr eines Schadenseintritts im Einzelfall kann bei der abstrakten Gefahr verzichtet wer-
den.17 Eine solche abstrakte Gefahr genügt für den Erlass eines polizeirechtlichen Verwal-
tungsaktes regelmäßig nicht. Die abstrakte Gefahr knüpft vielmehr an ein Handeln mit
abstrakt-generellen Mitteln, insbesondere Rechtsverordnungen. Im Kinderschutzverfah-
ren kann eine abstrakte Gefahr mangels Konkretisierung des Lebenssachverhalts daher
ein Handeln nach § 8a SGB VIII oder § 42 SGB VIII nicht rechtfertigen.

Für ein Handeln durch Verwaltungsakt im jeweiligen Einzelfall ist das Vorliegen einer kon-
kreten Gefahr erforderlich. Im Kinderschutz ist daher ein Nachweis einer konkreten Ge-
fahr nötig. So wird auch ausweislich des Gesetzeswortlauts in §§ 8a Abs. 1 S. 3, 8a Abs. 3
S. 1 oder 8a Abs. 4 S. 3 SGB VIII an die Notwendigkeit „zur Abwendung der Gefährdung“
angeknüpft.

Nicht ausreichend für ein Handeln nach § 8a SGB VIII oder § 42 SGB VIII ist auch bei einer
Konkretisierung des Lebenssachverhalts das Vorliegen eines „Graubereichs“ oder einer la-
tenten Gefahr. Bedenklich ist in diesem Zusammenhang nach hiesiger Auffassung die Un-
terscheidung zwischen einer „akuten“ und einer „latenten“ Gefahr18, die gängige Praxis im
Bereich des Kinderschutzes ist und sogar Eingang in amtliche Statistiken gefunden hat.19

15 S. hierzu Feist-Ortmanns & Macsenaere 2020, S. 44 f.
16 Hierzu Kepert, Stellungnahme zur Öffentlichen Anhörung zum KJSG im Familienausschuss des Bundestags

am 22.2.2021, https://www.bundestag.de/ausschuesse/a13/Anhoerungen#url=L2F1c3NjaHVlc3NlL2ExMy9
BbmhvZXJ1bmdlbi84MjE5NDItODIxOTQy&mod=mod683976, abgerufen am 5.3.2021.

17 BVerwG, B. v. 24.10.1997, 3 BN 1/97, juris Rn. 4.
18 Ebenso Trenczek/Düring/Neumann-Witt, Inobhutnahme, S. 216.
19 S. hierzu https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/09/PD19_337_225.html, abgerufen

am 5.3.2021.
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Hinweis:

Eine „latente“ Gefahrensituation erfüllt nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zu § 1666 BGB nicht den Gefahrenbegriff und kann folglich einen
Grundrechtseingriff im Bereich des Kinderschutzes nicht gestatten.20 Die latente
Gefahr beschreibt ein Gefahrenvorfeld, welches somit (noch) nicht ausreichend ist,
um Maßnahmen im Kinderschutz nach § 8a SGB VIII oder § 42 SGB VIII ergreifen zu
können.

Auch ist die Unterscheidung zwischen einer Gefahr und einer akuten Gefahr rechtlich nicht
zu begründen und daher bedenklich. Die Annahme einer Kindeswohlgefährdung setzt
stets eine akute Gefahr dergestalt voraus, dass der Schadenseintritt in zeitlicher Hinsicht
unmittelbar bevorstehen muss.21 Eine Gefahr im rechtlichen Sinne ist daher stets eine
„akute“ Gefahr. Ist die Gefahr nicht „akut“, so liegt keine Gefahr i.S.d. § 8a und § 42 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 SGB VIII vor, welche zu einem Handeln berechtigt und verpflichtet. Nach hiesi-
ger Auffassung sollte daher künftig in der amtlichen Statistik zu § 8a SGB VIII auf die Un-
terscheidung zwischen einer akuten Gefahr und einer latenten Gefahr verzichtet werden.

Stets erforderlich ist somit das Vorliegen einer konkreten Gefahr für das Kindeswohl. Nicht
hinreichend klar ist allerdings, ob im Kinderschutz nach §§ 8a, 42 SGB VIII sowie § 1666
BGB von einem einheitlichen konkreten Gefahrenbegriff oder von unterschiedlichen Ge-
fahrenbegriffen auszugehen ist.

Im gefahrenabwehrrechtlichen Polizeirecht existieren zwei konkrete Gefahrenbegriffe.
Viele Rechtsgrundlagen des Gefahrenabwehrrechts (beispielsweise die polizeirechtlichen
Generalklauseln der Landespolizeigesetze) setzen auf Tatbestandsseite das Vorliegen ei-
ner „einfachen“ konkreten Gefahr voraus. Eine solche Gefahr liegt vor, wenn in dem zu
beurteilenden Einzelfall in überschaubarer Zukunft mit einem Schadenseintritt hinreichend
wahrscheinlich gerechnet werden muss.22 Das gefahrenabwehrrechtliche Handeln des
Verwaltungsrechts kennt aber auch den Begriff der gesteigerten bzw. qualifizierten kon-
kreten Gefahr. Das Vorliegen einer solchen gesteigerten Gefahr wird unstrittig für die An-
nahme einer Gefahr i.S.d. § 1666 BGB und nach überwiegender Auffassung auch für § 42
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII gefordert.

Wie dargestellt ist die latente Gefahr nicht ausreichend, um ein Handeln nach § 8a SGB VIII
zu rechtfertigen. Auch das Angebot einer Hilfe nach § 8a Abs. 1 S. 3 SGB VIII setzt eine
festgestellte Kindeswohlgefährdung voraus („Hält das Jugendamt zur Abwendung der
Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den
Erziehungsberechtigten anzubieten“). Die Differenzierung zwischen einer Kindeswohlge-
fährdung und einer latenten Gefahr kann den Fachkräften aber die Möglichkeit einer kate-
gorialen Einschätzung der Familiensituation und des Kindeswohls geben, um daraus das
weitere Vorgehen abzuleiten. So kann das Kontinuum von einer Familiensituation, in der
es keine Gefährdungslage und keinen Hilfebedarf gibt, über eine Familiensituation, in der

20 BVerfG, B. v. 24.3.2014, 1 BvR 160/14, juris Rn. 35.
21 S. hierzu die untenstehenden Ausführungen.
22 BVerwG, B. v. 24.10.1997, 3 BN 1/97, juris Rn. 4; VGH BW, Urt. v. 26.7.2012, 1 S 2603/11, juris Rn. 28.
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es keine Gefährdungslage, wohl aber einen Hilfebedarf gibt, bis zu einer Situation, in der
es eine „latente“ Gefährdungslage und einen Hilfebedarf gibt, abgebildet werden, bevor die
Schwelle zu einer Gefährdungslage im Sinne des Kinderschutzes erreicht ist. So kann bei
einer latenten Gefahr beispielsweise ein Erziehungsdefizit i.S.d. § 27 SGB VIII vorliegen,
welches eine Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII zur Folge haben kann.

Die kategoriale Gefährdungsdiagnostik kann daher hilfreich sein, wenn sie mit einer Ermitt-
lung von Hilfebedarfen einhergeht. Betrachtet man die Ergebnisse der Gefährdungsein-
schätzungen im Zuge von 8a-Verfahren in der amtlichen Statistik, zeigt sich, dass im Groß-
teil der Fälle keine „akute“ Gefährdungslage, jedoch häufig ein Hilfebedarf vorliegt, was die
Bedeutung der fachlichen Verknüpfung von Gefährdungseinschätzung und sozialpädago-
gischer Diagnostik unterstreicht.

Abbildung 1: Selbsteinschätzung der Gefährdungslage von Betroffenen hochproblematischer Kin-
derschutzverläufe
Quelle: eigene Berechnungen, 2020

In der Forschung zu hochproblematischen Kinderschutzverläufen baten wir die Betroffe-
nen, die Familiensituation und die Gefährdungslage, die die Ursache für den Kinderschutz-
verlauf setzten, auf Grundlage der Kategorisierung der amtlichen Statistik selbst einzu-
schätzen. Auch hier zeigt sich, dass die Fälle, in denen eine akute Gefährdung vorlag oder
es gar keinen Anlass (keine Gefährdung und keinen Hilfebedarf) für den Kinderschutzver-
lauf gab, jeweils nur knapp ein Viertel der Stichprobe ausmachen und es in über der Hälfte
der Fälle aus Sicht der Betroffenen einen Hilfebedarf gab, der zum Teil so gravierend war,
dass sich eine latente Gefährdungslage daraus ableiten ließ. Sprich, während nur in 23 %
der Fälle Maßnahmen des intervenierenden Kinderschutzes aus Sicht der Betroffenen indi-
ziert waren, erforderten 53 % der Fälle ein sozialpädagogisches Handeln im Sinne des prä-
ventiven Kinderschutzes.
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Das Thema Kinderschutz durchzieht wie ein roter Faden die Kinder- und Jugend-
hilfe und das Familienrecht. Kinderschutzkräfte, aber auch diejenigen, die mit 
den „insoweit erfahrenen Fachkräften“ zusammenarbeiten, benötigen fundierte 
Informationen und Rechtssicherheit. 

Diesem Werk gelingt es, ein klares Bild über die Aufgaben und Grundlagen mittels 
einer rechtswissenschaftlichen, pädagogischen, psychologischen und medizi-
nischen Betrachtung zu verschaffen. Alle, die Berührungspunkte mit dem Kinder-
schutz haben, erhalten das nötige Rüstzeug, um ihre Aufgaben in der Praxis gut 
und lückenlos erfüllen zu können, die gesetzlichen Bestimmungen im Blick zu 
behalten und den Schutz der Kinder zu gewährleisten. 

Konzepte und Verfahren eines effektiven Schutzauftrages bei Kindeswohlgefähr-
dung werden dargestellt und anhand von Beispielen erläutert. Neue Erkenntnisse 
aus dem Untersuchungsausschuss Lügde (Landtag NRW), der Aufarbeitungs-
kommission am UKS Saarland und weiterer aktueller Empfehlungen wurden dabei 
berücksichtigt. Ebenso wird ausführlich dargestellt, inwiefern datenschutzrecht-
liche Bestimmungen relevant sind und wie die Schnittstelle zwischen Jugendamt 
und Berufsgeheimnisträger:innen sinnvoll ausgestaltet werden kann.

Angesprochen sind vor allem Mitarbeitende der Träger der öffentlichen und 
freien Jugendhilfe, Sozialpädagog:innen und Sozialarbeiter:innen, Erzieher:innen, 
Psycholog:innen und auch Jurist:innen, um die Arbeit in multiprofessionellen 
Teams voranzutreiben und zu unterstützen.

VORTEILE	  

	> Konzepte und Verfahren bei Kindeswohlgefährdung
	> Beispiele und Praxistipps
	> Checklisten, Arbeits- und Orientierungshilfen
	> Interdisziplinäre Erläuterungen 
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